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Änderungsantrag zu GSP.I-01

Von Zeile 285 bis 288:
Finanzierungsarchitektur sein. Internationale Zusagen müssen verbindlich eingehalten
und die Förderung der Geschlechtergerechtigkeit muss berücksichtigt werden. In der
internationalen Klimafinanzierung stehen die Industriestaaten gegenüber den ärmeren
Ländern bei der Anpassung und bei der Bewältigung von Schäden und Verlusten in der
Verantwortung.

(374b) Die Industriestaaten stehen aufgrund ihrer historischen Emissionen gegenüber
den ärmeren Ländern in der Verantwortung. Eine Klimaschutz-Außenpolitik unterstützt
ärmere Länder bei ihrer eigenständigen nachhaltigen Entwicklung und den
notwendigen Investitionen in Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und der
Bewältigung von Schäden und Verlusten. Sie wirkt darauf hin, den Welthandel
nachhaltig auszurichten und trägt insgesamt zur Sicherung des Friedens bei.

Begründung

Die Klimakrise kann nur durch globalen Strukturwandel überwunden werden.

45. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz 
20. - 22. November 2020, Karlsruhe - DIGITAL
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